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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1956

Norm

ABGB §1096 D

Rechtssatz

Die Mieter einer Wohnung bzw eines ganzen Hauses sind nicht gehalten zu dulden, daß sich der Hauseigentümer im

Besitze eines Wohnungsschlüssels bzw eines Haustorschlüssels be7ndet und damit ihr Recht auf ausschließlichen

Gebrauch der gemieteten Wohnung bzw des Hauses beeinträchtigt.
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